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Anlagen und Belege 

 
 
 
 

Handlungssituation 

 

Sie sind Mitarbeiter/in der OsNa-Ladenbau GmbH, einer Tischlerei, die sich  

auf den Ausbau hochwertiger Ladeneinrichtungen von Brillenstudios, 

Apotheken und Einzelhandelsgeschäften spezialisiert hat.  

Unsere Kunden werden durch Anzeigen in Fachzeitschriften, Werbebriefe, 

Besuche von Außendienstmitarbeitern, aber auch durch Mundpropaganda  

auf das Sortiment aufmerksam gemacht.  

Geschäftsführer ist Herr Robert Natrup. 
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Unternehmensbeschreibung 

 

Firma 

Geschäftszweck 

Geschäftssitz 

Registergericht 

OsNa-Ladenbau GmbH 

Ladenbau und Inneneinrichtungen 

Bramscher Str. 134, 49088 Osnabrück 

Amtsgericht Osnabrück HRB 3824 

Steuer-Nr. 66/123/02403 

USt.-IdNr.: DE432 748 223 

Die OsNa-Ladenbau GmbH ist Mitglied im Arbeitgeberverband.  

Der Tarifvertrag findet Anwendung. 

Geschäftsführer Robert Natrup 

Telefon – Telefax 

Homepage 

E-Mail 

Tel.: 0541/69290 Fax: 0541/6929111 

www.OsNa-Ladenbau.de 

info@OsNa-Ladenbau.de 

Bankverbindungen Sparkasse Osnabrück, Kto.-Nr. 123456, BLZ 265 501 05 

IBAN DE 90 2655 0105 0000 1234 56, BIC NOLADE22XXX 

Volksbank Osnabrück, Kto.-Nr.100727000, BLZ 26590025 

IBAN DE 89 2659 0025 0100 7270 00, BIC GENODEF1OSV 

Mitarbeiter 36 Beschäftigte, davon 2 Auszubildende 

Auszug aus dem 

Absatzprogramm 

Produktionsprogramm (Eigene Erzeugnisse) 

Schreibtische, Rollcontainer, Anbauelemente, 

Theken, Schränke, Regale, Regalböden, 

Ladeneinrichtungen, Deckenverkleidungen, 

Neugestaltung von Betriebsbereichen 

 

Handelswaren 

Stühle, Bürostühle,  

Lampen und Leuchten,  

Technische Einbaugeräte 

Fertigungsart Einzel- und Serienfertigung 

Einbau der erstellten Ladeneinrichtung 

Einbau von Fußböden und Treppen 

Stoffe/Vorprodukte 

Rohstoffe 

Hilfsstoffe 

Betriebsstoffe 

Vorprodukte 

 

Holz aller Art, Glas, Kunststoffteile für Ladeneinrichtungen 

Scharniere, Griffe, Schrauben, Nägel, Kleber 

Heizöl, Gas, Schmierstoffe 

Spanplatten, Bretter für Regale 

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 
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Auszug aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

 

§ 7 Wahlberechtigung 
Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Werden 
Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, wenn 
sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. 

§ 8 Wählbarkeit 
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören oder als in Heimarbeit 
Beschäftigte in der Hauptsache für den Betrieb gearbeitet haben. […] 

§ 9 Zahl der Betriebsratsmitglieder  
Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel  
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person,  
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern,  
51 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern, 
101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,  
201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern,  
401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern, […]  

§ 87 Mitbestimmungsrechte 
(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden 
Angelegenheiten mitzubestimmen:  
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb; 
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die 
einzelnen Wochentage; 
3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit; 
4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte; 
5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage 
des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern 
kein Einverständnis erzielt wird; 
6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die 
Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen; 
7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften; 
8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das 
Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist; 

§ 90 Unterrichtungs- und Beratungsrechte 
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Planung  
1. von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs- und sonstigen betrieblichen 
Räumen, 
2. von technischen Anlagen, 
3. von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder 
4. der Arbeitsplätze 
rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten. 

§ 92 Personalplanung 
(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und 
künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen einschließlich der 
geplanten Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und 
Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit 
dem Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu 
beraten. 
(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer Personalplanung und ihre 
Durchführung machen… 

§ 93 Ausschreibung von Arbeitsplätzen 
Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, allgemein oder für bestimmte 
Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb des Betriebs ausgeschrieben werden. 

§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen 
(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den 
Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat 
dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten 
Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen.  

  
 


